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nachrichtlich (2-fach):
Bundesamt für Naturschutz (BfN)
Konstantinstr. 110
53179 Bonn

nachrichtlich:
Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft,
ländliche Räume und Umwelt
Mecklenburg-Vorpommern
Paulshöher Weg 1
19061 Schwerin

Datum: Güstrow, 23. Ea. 272

Änderungsbescheid Nr. 16

Kofinanzierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
im Rahmen des Bundesprogramms

Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit ge­
samtstaatlich repräsentativer Bedeutung - Naturschutzgroßprojekte

. für das Projekt
NordvorpommerscheWaldlandschaft, Projekt II

Bezug
1. Ihr Änderungsantrag, Posteingang vom 07.10.2022, auf Änderung des Finanzplans

(Mittelumwidmung) mit Ergänzungen vom 07.11.2022
2. Zuwendungsbescheid vom 21.04.2015 i.d.F. des Änderungsbescheides vom

18.02.2022

Anlage(n)
1. Empfangsbestätigung und Rechtsbehelfsverzicht
2. Finanzierungsplan des Bundesamtes für Naturschutz (Stand: 09. Dezember 2022)

Hausanschrift:.
Goldberger Straße 12b
18273 G0strow
Telefon:; 0385 588.64000
Telefax. 0385 588-64106
E-Mail: poststelle@lung.mv-regierung.de
http:/www.lung.mv-regierung.de

Hausanschrift:
Umweltradioaktivitätsüberwachung.
Küstengewässeruntersuchungen
Badenstrae 18
18439 Stralsund
Telefon: 0385 588-64430
Telefax: 0385 588-64479

Hausanschrift:
Bohrkernlager
Brüeler Chaussee 13
19406 Sternberg
Telefon; 03847 2257
Telefax. 03847 451069

Hausanschrift:
Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt
PaulshoherWeg 1
19061 Schwerin
Telefon: 0385 588-64300
Telefax: 0385 588-64309

Allgemeine Datenschutzinformation: ·
Der Kontakt mit dem Landesamt für Urwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden
(Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) e DSGVO IV.m. $ 4(1) DSG M-V. Weitere Informationen emhatten Sie unterww.rcqierung-my.de/Datenschutz­
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Sehr geehrter Herr Dr. Kerth,

,

antragsgemäß wird der Zuwendungsbescheid vom 21.04.2015 i. d. F. des Anderungsbe­
scheides vom 18.02.2022 in Punkt Ill. (Zuwendungsfähige Ausgaben und Finanzierungs­
plan) und von Amts wegen in Punkt V. (Zahlung) wie folgt neu gefasst:

I. Zuwendungsfähige Ausgaben und Finanzierungsplan

1. zuwendungsfähige Ausgaben für die Haushaltsjahre 2015 - 2025

Lfd. Kostengruppen/ Gesamtkos- Gesamtkos- zuwendungs- nicht zuwen-
Nr. Einzelansätze ten ten fähige Aus- dungsfähige

(Stand 07.10.2021) NEU gaben Ausgaben

EUR EUR EUR EUR
1 Grunderwerb bis 2020 1.429.612,00 1.429.612,00 1.429.612,00 0,00
2 Pacht- und 2.063.762,00 2.063.762,00 2.063.762,00 0,00

Ausgleichszahlungen. bis
2020

2a Grunderwerb, Pacht- und 1.722.882,00 1.550.996,00 1.550.996,00 0,00
Ausgleichszahlungen ab
2021

3 biotopersteinrichtende- 900.738,00 899.738,00 899.738,00 0,00
und lenkende
Maßnahmen

4 projektbegleitende 234.100,00 287.100,00 287.100,00 0,00
Informationsmaßnahmen

5 Personalausgaben 1.700.513,00 1.8.17.250,00 1.817.250,00 0,00
6 Büromiete 53.005,00 55.154,00 55.154,00 . 0,00
7 Büroeinrichtung/ Arbeits- 46.280,00 46.280,00 46.280,00 0,00

materialien über 410 EUR
im Einzelfall

8 ' Sachkosten und Fortbil- 31.431,00 32.431,00 32.431,00 0,00
dunasausaaben

9 Reisekosten 56.268,00 56.268,00 56.268,00 0,00

Gesamt 8.238.591,00 8.238.591,00 8.238.591,00 0,00

Die Einzelansätze der zuwendungsfähigen Ausgaben dürfen um bis zu 20 v.H. überschritten
werden, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzel­
ansätzen der zuwendungsfähigen Ausgaben ausgeglichen werden kann.

2. Finanzierungsplan 2015 - 2025

Für die Gesamtfinanzierung der Maßnahme wird der folgende Finanzierungsplan hinsichtlich
der Gesamtkosten für verbindlich erklärt:

Gesamt in EUR
Gesamtkosten 8.238.591,00
zuwendunqsfähige Ausgaben 8.238.591,00
Eigenmittel (10 %) 823.859,00
Zuwenduna Bund (75 %) 6.178.945,00
Zuwenduna Land (15 %) 1.235.787,00
nachrichtlich: Förderung gesamt (Bund+ 7.414.732,00Land)
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Naturschutz und Geclzie

Bitte nach Zugang des Bescheides unverzüglich unterschrieben zurücksenden.

Antragsteller I Zuwendungsempfänger (Bezeichnung und Anschrift)

I. Empfangsbestätigung

Der Bescheid des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V

vom

Aktenzeichen

ist mir/uns am Zugegangen.

rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers Ort, Datum

II. Rechtsbehelfsverzicht

Zum Erreichen der sofortigen Bestandskraft des Bescheides erkläre ich den Verzicht
auf die Inanspruchnahme eines Rechtsbehelfs.

rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers Ort, Datum



82 /818/lg
g/el@lg

ya°

"'0 ...
q

0
0 ...
y

p.
»

N

8ooiiooQo1oz[on2lg?lg

• Ill?l3I:Ilzl
{ e/il;lt@[öl-lt

"", «...
}kl}klb

3
N=

ll}LL]ll]
G
2
E
llI]lg]+II

r
3
0
Do
5

1

I

RI8
O tco öy

3ii
i
t

co
3l
ii

!

0O
31
3i

I:

8io
N-Iv,

I

o
00
olpt

I
I

,
iöv]
'I

""'0o[
ooy

i

3:
-I)
op

I

ti ei
00 09
il fl
' so1 j

! !
I I

8!y
7

'I

Ico
ölr

I
'

5j
ö
Do
i

8!
äo'
öl­:g

i

8I8o og

8I8o o

8

£
$l

8I8o o

el°

8I8o O
ö uo

• /&·lg]=o ­t

i
uogl8 o:;l

=

=
li1
D
G
hia.
C
0a
II)
O»r
3
hi»
00z
0
C
I



4
Zur Sicherstellung der rechtzeitigen Auszahlung der bewilligten Zuwendung aufgrund der
festgelegten Haushaltsabschlüsse im Geschäftsbereich ist es von Amts wegen erforderlich,
die Frist für die Vorlage des Zahlungsantrages vorzuverlegen.

IV. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur
Niederschrift beim Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg­
Vorpommern, Goldberger Str. 12b, 18273 Güstrow Widerspruch erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag ,~

• Sei~'--!,.-------.~



3

Die Zuwendung wird wie folgt zur Verfügung gestellt:

Haushaltsjahr Zuwendung Bund Zuwendung Land
75 % in EUR 15% in EUR

2015 348.618,00 69.723,00
2016 733.421,00 146.684,00
2017 624.508,00 124.902,00
2018 696.772,00 139.354,00
2019 708.022,00 141.604,00
2020 738.164,00 147.633,00
2021 716.733,00 143.347,00
2022 668.651,00 133.730,00
2023 537.252,00 107.450,00
2024 249.771,00 49.954,00
2025 157.033,00 31.406,00
Gesamt 2015-2025 6.178.945,00 1.235.787,00

Die Bewilligung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass Eigenmittel für die Gesamtausgaben des
Vorhabens haushaltsrechtlich eingeplant sind und jeweils in der erforderlichen Höhe zur Ver­
fügung stehen.
Für die Gesamtfinanzierung des Projektes wird der als Anlage beigefügte Finanzierungsplan
des Bundesamtes für Naturschutz vom 09. Dezember 2022 für verbindlich erklärt. Zuwen­
dungen, die nicht im vorgesehenen Jahr an Sie ausgezahlt werden oder ausgezahlte Zu­
wendungsbeträge, die in Folgejahren von Ihnen zurückzuzahlen sind, stehen für die weitere
Projektfinanzierung nicht mehr zur Verfügung. Diese sind von Ihnen erneut zu beantragen.

II. Zahlung

Die bewilligten Mittel sind jährlich spätestens bis zum 01. November des laufenden Haus­
haltsjahres abzurufen. Bei späterem Mittelabruf stehen die Fördermittel nicht mehr zur Ver­
fügung.

Alle übrigen Festlegungen des Zuwendungsbescheides in der Fassung des Ände­
rungsbescheides vom 18. Februar 2022 behalten ihre Gültigkeit.

Ill. Begründung

1. Änderungen in den Kostengruppen
Gemäß Nr. 2.3 der ANBest-K dürfen die einzelnen Ausgabepositionen im Finanzierungsplan
um bis zu 20 Prozent überschritten werden, soweit die Überschreitung durch entsprechende
Einsparungen bei anderen Einzelansätzen ausgeglichen werden kann.
Die Einreichung des o.g. Änderungsantrages war gemäß der ANBest-K erforderlich, da sich
innerhalb der dargestellten Kostengruppen Änderungen in den bis dato bewilligten Ansätzen
ergeben. Die dargestellten Kostengruppen, in denen sich Über- oder Unterschreitungen von
mehr als 20 Prozent der zuwen_dungsfähigen Ausgaben ergeben, werden durch Einsparun­
gen bei anderen Einzelansätzen ausgeglichen.
Die beantragten Änderungen sind bereits im Vorfeld in der projektbegleitenden Arbeitsgrup­
pe (PAG) und im Rahmen der PAG-Sitzung am 30.08.2022 zusammen mit dem BfN inhalt­
lich erörtert und abschließend befürwortet worden.
Mit Ihrem Änderungsantrag haben Sie die im Rahmen der Projektumsetzung vorgesehenen
Änderungen schlüssig und nachvollziehbar begründet. Die Änderungen dienen den Zielen
des Projektes und sind gemäß Zuwendungsbescheid förderfähig.
Die Zustimmung zur Mittelumwidmung wurde seitens des BfN mit Schreiben vom 09. De­
zember 2022 erteilt.
Infolgedessen liegen die Voraussetzungen für die Umsetzung der beantragten Änderungen
aus hiesiger Sicht vor.

2. Änderung des Termins für den Zahlungsantrag


